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Ergänzende Festlegungen zur Markensatzung für die  
Unionsgewährleistungsmarke Nr. 018155313 

    

 

AbschniD A 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 7.1 der Markensatzung 

 

7.1.4 Alle Rechteeinräumungen zur Nutzung der Gewährleistungsmarke werden ausschließlich 
befristet vergeben. Die Nutzungsfristen (Vertragslaufzeiten) sollen mindestens zwei und 
dürfen höchstens fünf Jahre betragen.  

7.1.5 Jeder Rechtenehmer ist verpflichtet, mit der Markeninhaberin sowie deren BeauNragten 
und BevollmächOgten, insbesondere der Rechtegeberin in allen Fragen der Erteilung und 
von Nutzungsrechten an der Gewährleistungsmarke eng zusammen zu arbeiten, insbeson-
dere auf Anfrage unverzüglich und wahrheitsgemäß alle für die Erteilung und Aufrechter-
haltung des Markennutzungsrechts erforderlichen AuskünNe zu erteilen und Unterlagen 
vorzulegen. 

7.1.6 Soweit der Markeninhaber oder die Rechtegeberin im Zusammenhang mit einem Nut-
zungsrecht an der Gewährleistungsmarke FormbläWer bereitstellen, sind diese zu  
verwenden. 

7.1.7 Die Rechtegeberin führt über alle für Produkte (Rauchwarnmelder) vereinbarten Nut-
zungsrechte an der Gewährleistungsmarke ein Register. 

7.1.7.1 Von der Rechtegeberin werden in dem von ihr gemäß Nr. 7.1.7 geführten Register 
zwecks Markenverwaltung erfasst: 

a) der NutzungsberechOgte mit vollständiger Bezeichnung (Vor- und Nachname, ggf. 
auch Geburtsname bzw. Firma gemäß Handelsregister usw.);  

b) die AnschriN, unter der der NutzungsberechOgte sein lizensiertes Produkt am Markt 
anbietet; 

c) weitere übliche KommunikaOonsdaten einschließlich einer Web-Adresse (Internet-
Homepage), in Unternehmen insbesondere den Namen und die email-Adresse des 
vom NutzungsberechOgten benannten fachlich zuständigen Ansprechpartners ein-
schließlich einer beruflich genutzten email-Adresse; 

d) bei NutzungsberechOgten, die jurisOsche Personen und PersonengesellschaNen sind, 
den bzw. die vollständigen Namen seiner berufenen Vertreter, ggf. wie in den amtli-
chen Registern eingetragen, nebst ihrer jeweiligen FunkOon;  
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e) die jeweilige Vertrags- oder ID-Nummer; 

f) das Erteilungsdatum und das Enddatum des jeweils aktuellen Nutzungsrechts sowie 

g) sonsOge für eine ordnungsgemäße Rechteverwaltung erforderlichen InformaOonen 
im Zusammenhang mit dem jeweiligen Nutzungsrecht, dem NutzungsberechOgten 
oder dem lizensierten Produkt. 

7.1.7.2 Zusätzlich werden von der Rechtegeberin zwecks Markenverwaltung in dem Register 
erfasst: 

a) der Name und sonsOge zur eindeuOgen IdenOfizierung geeigneten Kennzeichnungen 
des lizensierten Produktes,  

b) der Name des vom NutzungsberechOgten gemäß Nr. 7.2.9 mit der fortlaufenden 
Überwachung der am Markt bereit gestellten Werkstücke des betreffenden Pro-
dukts auf Einhaltung der Anforderungen aus der „Technischen Richtlinie zur Quali-
tätsprüfung von Rauchwarnmeldern“ autorisierten Technischen InsOtuts und 

c) das jeweils vereinbarte Enddatum des für die vorgenannte fortlaufende Prüfung er-
teilten AuNrags an das autorisierte Technische InsOtut. 

7.1.7.3 Um den Verbrauchern jederzeit eine vollständige InformaOon über die vereinbarten 
Nutzungsrechte an der Marke sowie den MarkWeilnehmern eine wechselseiOge Kon-
trolle hinsichtlich der Vermarktung lizensierter und korrekt gekennzeichneter Rauch-
warnmelder zu ermöglichen, wird die Rechtegeberin das Register gemäß Nr. 7.1.7 mit 
den Angaben gemäß Nr.  7.1.7.1. a), b), d) und e) sowie mit Angabe der Web-Adresse 
der Homepage im Internet, weiter die Angabe gemäß Nr. 7.1.7.2.a) sowie möglichst 
auch eine Abbildung des jeweiligen Produkts im Internet öffentlich einsehbar machen. 

7.1.7.4 Die Eintragung eines NutzungsberechOgten in das Register der Rechtegeberin gemäß 
Nr. 7.1.7 wird nach Beendigung einer Nutzungsrechtsvereinbarung nicht sofort ge-
löscht, sondern eine angemessene Zeit fortgeführt, solange unter Geltung des früheren 
Nutzungsrechts in Verkehr gebrachte Waren noch am Markt erhältlich sind oder von 
Abnehmern bzw. Verwendern genutzt werden und deswegen Anfragen zur BerechO-
gung der Markennutzung zu erwarten sind.  

Die öffentliche Einsehbarkeit eines Produkts, für welches ein Nutzungsrecht an der Ge-
währleistungsmarke besteht, in dem öffentlich einsehbaren Register gemäß Nr. 7.1.7.3 
wird jeweils ein Jahr nach Beendigung der jeweiligen Nutzungsrechtsvereinbarung be-
endet. 
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7.1.8 Markennutzungsverträge werden nicht verlängert. Vielmehr steht es dem jeweiligen Rech-
tenehmer frei, beliebig oN für eine zeitlich anschließende Vertragsperiode eine neue Nut-
zungsrechtsvereinbarung zu beantragen und zu vereinbaren, solange er den betreffenden 
Rauchwarnmelder am Markt anbietet. 

Der Markeninhaber und die Rechtegeberin sind nicht verpflichtet, von sich aus einen 
Rechtenehmer auf das bevorstehende Ende eines Vertrages über die Einräumung eines 
Markennutzungsrechts hinzuweisen und einen Anschlussvertrag anzubieten. 

Für einen zeitlich unmiWelbar folgenden Anschlussvertrag können die für den vorherge-
henden Nutzungsvertrag vorgelegten Dokumente und Nachweise genutzt werden; eine 
erneute technische Erstprüfung findet nicht staW. Mit zeitlich begrenzter GülOgkeit ausge-
stellte Dokumente und Nachweise können nur für die Zeit ihrer GülOgkeit anerkannt wer-
den. Es obliegt der pflichtgemäßen Prüfung und Entscheidung der Rechtegeberin, inwie-
weit solche Dokumente als fortgeltend betrachtet und als Grundlage für einen Anschluss-
vertrag akzepOert werden. 

7.1.9 Dokumente sind jeweils in vollständiger Kopie des Originals in deutscher und/oder engli-
scher Sprache, im Falle der Verwendung anderer Sprachen in vollständiger Kopie des Ori-
ginaldokuments mit beglaubigter Übersetzung in eine dieser beiden Sprachen vorzulegen. 

7.1.10 Soweit nach der Markensatzung und den ergänzenden Regelwerken Dokumente für 
eine gewisse Zeit aufzubewahren sind, sind in der Regel die Dokumente in einer auf Pa-
pier gedruckten Ausgabe aufzubewahren, wobei der Druck dauerhaN sein muss. Wer 
zur Aunewahrung von Dokumenten nach der Markensatzung und den ergänzenden 
Regelwerken verpflichtet ist, kann  

a) die Aunewahrung selbst vornehmen oder damit einen geeigneten, vertrauenswür-
digen DriWen durch schriNlichen Vertrag beauNragen und/oder 

b) staW der auf Papier gedruckten Ausgabe eines Dokumentes dieses auch in elektroni-
scher Form aunewahren und dafür auf Papier gedruckte Dokumente selbst oder mit 
Hilfe geeigneter, vertrauenswürdiger DriWer in eine elektronische Form überführen. 
Die Archivierung elektronischer Dokumente soll sich an dem OAIS-Modell für die 
Langzeitarchivierung der ISO 14721:2012-09 orienOeren. Der für die Aunewahrung 
nach der Markensatzung und den ergänzenden Regelwerken Verantwortliche muss 
gewährleisten, dass elektronisch archivierte Dokumente  

• dauerhaN erhalten und verfügbar sowie  
• unverändert bleiben und nicht kompromipert werden, 
• uneingeschränkt lesbar bleiben,  
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• sicher und schnell wiederauffindbar sind,  
• jeder Zugriff auf ein Dokument während der Speicherung nach Zeit,  

Dauer und Person des Zugreifenden dokumenOert und 
• der Zugriff auf archivierte Dokumente nur besonders befugten Personen 

möglich ist. 

7.1.11 Auf die Erteilung eines Nutzungsrechts an der Unionsgewährleistungsmarke besteht 
kein Rechtsanspruch, unbeschadet der Verpflichtung des Markeninhabers und der 
Rechtegeberin, die Gewährung von Nutzungsrechten nicht willkürlich und ohne sach-
lich gerechrerOgten Grund zu verweigern. 

7.1.12 Ein Hersteller kann sich von einem BevollmächOgten gemäß ArOkel 2 Nr. 22 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 vertreten lassen. 

7.1.13 Bei Zweifeln über die Auslegung und Anwendung der Markensatzung und der ergän-
zenden Regelwerke entscheidet außerhalb eines Verfahrens vor dem SankOonsaus-
schuss (Nr. 8.7) und eines Streites vor dem Staatsgericht die Rechtegeberin, gegebe-
nenfalls nach Rücksprache mit dem Markeninhaber. 
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AbschniD B 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 7.1.2 der Markensatzung 

Detailregeln für die graphische Wiedergabe der Marke,  
die Abstände zu anderen Marken und die Platzierung der Marke 

Wenn die Marke „  “ neben dem Kennzeichen des autorisierten Technischen InsOtuts, das das Q-
ZerOfikat gemäß Markensatzung ausgegeben hat, oder einem anderen Kennzeichen abgebildet 
werden soll, so muss die Marke „  “ gegenüber diesen anderen Kennzeichen mindestens gleich 
groß, wenn nicht größer abgebildet als diese anderen werden. Die Abbildung des Kennzeichens des 
autorisierten Technischen InsOtuts auf zum Beispiel Verpackung oder Produkt ist jedoch freiwillig 
und nicht vorgeschrieben und darf auch vom autorisierten Technischen InsOtut dem Rechteneh-
mer gegenüber nicht vorgeschrieben werden.“ 

 

 

 

  

Maßstab für die Außenabstände ist die Strichstärke des Q-Labels.
Im Beispiel links bei Höhe + Breite: 30 mm
Strichstärke: 3 mm

3 mm

3

Der Abstand zum folgenden Prüfzeichen entspricht der Strichstärke
des Q-Labels
Im Beispiel links daher: 3 mm
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Maß- und Farbvorgaben: 

 

3

Der Abstand zu allen anderen Rändern, zum Beispiel zum Verpackungsrand 
entspricht der doppelten Strichstärke
Im Beispiel links daher: (2 x 3 =) 6 mm

6 mm

6 mm

6
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30 mm 15 mm 7,5 mm

C = 0
M = 0
Y = 0
K = 100

RGB
0/0/0
#000000

C = 0
M = 0
Y = 0
K = 85

RGB
73/73/72
#494848 

C = 0
M = 55
Y = 100
K = 0

RGB
241/135/0
#f18700 

C = 0
M = 0
Y = 0
K = 0

RGB
255/255/255
#ffffff 



Ergänzende Festlegungen zur Markensatzung für die Unionsgewährleistungsmarke  
Nr. 018155313 

   
 
 
 

Seite 8 von 37 

 

AbschniD C 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 7.2 der Markensatzung 
 

7.2.6 Der Hersteller hat die Erbringung des Nachweises gemäß Nr. 7.2.3 durch ein autorisiertes 
Technisches InsOtut selbst zu beauNragen und zugleich mit dem AuNrag dem autorisierten 
Technischen InsOtut im Rahmen des PrüfauNrags Folgendes nachzuweisen bzw. vorzule-
gen: 

7.2.6.1 Der betreffende Rauchwarnmelder ist gemäß der jeweils aktuell als harmonisiert be-
kannt gemachten Version der nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 mandaOerten EN 
14604 geprüN und bewertet worden. Der Prünericht ist in vollständiger Kopie vorzule-
gen. Soweit es für dasselbe Produkt insoweit mehrere Prünerichte gibt, sind alle vor-
zulegen. 

7.2.6.2 Das auf dem Prünericht oder den Prünerichten für den betreffenden Rauchwarnmel-
der basierende, der CE-Kennzeichnung zugrunde liegende, gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 erstellte LeistungsbewertungszerOfikat ist in vollständiger Kopie vorzule-
gen.  

7.2.6.3 Prünericht und LeistungsbewertungszerOfikat müssen zu allen in der EN 14604 behan-
delten, nicht opOonal festgelegten technischen Einzelmerkmalen, soweit für die Prüf-
stücke im Einzelfall funkOonal relevant sind, unabhängig davon, ob die Merkmale zu 
mandaOerten Wesentlichen Merkmale gehören oder nicht, Angaben über das Prüfer-
gebnis enthalten. Bei opOonal festgelegten technischen Einzelmerkmalen müssen Prüf-
bericht und LeistungsbewertungszerOfikat Angaben über das Prüfergebnis und die Leis-
tungsbewertung enthalten, soweit die jeweilige opOonale technische AusstaWung in 
dem Rauchwarnmelder funkOonal relevant bzw. vorhanden ist. 

Enthält das LeistungsbewertungszerOfikat solche Angaben zu den technischen Leistun-
gen des Rauchwarnmelders nicht, nicht eindeuOg oder nicht vollständig, so hat der 
Hersteller die erforderlichen Prüfergebnisse zunächst bei einem einschlägig akkrediOer-
ten ZerOfizierer zu beschaffen, bevor mit der Durchführung des PrüfauNrags gemäß Nr. 
7.2.6 in Verbindung mit der „Technischen Richtlinie zur Qualitätsprüfung von Rauch-
warnmeldern“ durch das autorisierte Technische InsOtut begonnen werden darf. Der 
Hersteller kann mit dieser Prüfung des Rauchwarnmelders zur Feststellung fehlender 
technischer Angaben des Melders auch das autorisierte Technische InsOtut selbst be-
auNragen, sofern dieses insoweit akkrediOert ist. 
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7.2.6.4 Der Hersteller muss die aufgrund des LeistungsbewertungszerOfikates für das betref-
fende Produkt von ihm gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erstellte Leistungser-
klärung vollständig vorlegen. Die Leistungserklärung muss - über die BesOmmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 hinaus - zu allen in der EN 14604 behandelten tech-
nischen Einzelmerkmalen aller mandaOerten Wesentlichen Merkmale Angaben über 
die jeweils festgestellten und im LeistungsbewertungszerOfikat bestäOgten technischen 
Leistungen des betreffenden Rauchwarnmelders enthalten, soweit der Rauchwarnmel-
der über die jeweilige technische AusstaWung bzw. FunkOonalität objekOv verfügt; die 
Angabe „NPD - No Performance Determined“ bei objekOv vorhandener technischer Fä-
higkeit des Rauchwarnmelders genügt nicht. Der Hersteller muss außerdem nachwei-
sen, dass er diese Leistungserklärung dem Produkt bei jedem Inverkehrbringen beigibt 
oder gemäß den harmonisierten Regeln in anderer Weise zur Verfügung stellt; für noch 
nicht in Verkehr gebrachte Produkte muss er Entsprechendes schriNlich zusichern.  

7.2.6.5 Der Hersteller muss für das betreffende Produkt eine ordnungsgemäß erstellte EG-
Konformitätserklärung vorlegen, mit der die ÜbereinsOmmung des betreffenden Pro-
duktes mit allen sonsOgen, für das Produkt einschlägigen Harmonisierungsrechtsvor-
schriNen - außerhalb der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 - bestäOgt wird. 

7.2.7 Der betreffende Rauchwarnmelder muss ordnungsgemäß CE-gekennzeichnet sein bzw. 
werden, solange er im Binnenmarkt bereitgestellt wird und zugleich - auf dem Produkt 
selbst und/oder seinen Begleitdokumenten oder der Verpackung - die Gewährleistungs-
marke trägt. In gleicher Weise müssen Art. 30 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sowie die 
VorschriNen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 im Hinblick auf die CE-Kennzeichnung so-
wie die notwendigen Begleitdokumente erfüllt sein. 

7.2.8 Der Hersteller, der ein PrüfzerOfikat gemäß der Markensatzung für eines seiner Produkte 
beantragt, ist verpflichtet, dem autorisierten Technischen InsOtut alle weiteren von die-
sem angeforderten technischen Dokumente zu seinem Produkt vorzulegen, insbesondere 
auch solche aus der technischen DokumentaOon, die der Hersteller gemäß Art. 11 Abs.1 
Unterabs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für sein Produkt erstellen oder erstellt ha-
ben muss. 

7.2.9 Ein Hersteller muss für den Abschluss eines Markennutzungsvertrages gemäß Nr. 7.2.3 so-
wie den Fortbestand eines Markennutzungsvertrages gemäß Nr. 7.2.4 nachweisen, dass er 
durch entsprechende Verfahren bei der ProdukOon und Qualitätskontrolle sicher gestellt 
hat und sicherstellen kann, dass die durch die Gewährleistungsmarke bestäOgten Quali-
tätsmerkmale der Prüfstücke auch bei jedem Werkstück vorliegen, welches der Hersteller 
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im Rahmen einer SerienprodukOon am Markt bereit stellt und mit der Gewährleistungs-
marke kennzeichnen will oder gekennzeichnet hat. 

Der Hersteller führt diesen Nachweis dadurch, dass er mit dem Antrag auf Abschluss eines 
Markennutzungsvertrages gemäß Nr. 7.2.3 der Rechtegeberin nachweist, dass er für die 
angestrebte Dauer des Markennutzungsvertrages eine fortlaufende Überwachung der am 
Markt bereit gestellten Werkstücke des betreffenden Produkts auf Einhaltung der Anfor-
derungen aus der „Technischen Richtlinie zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“  
durch ein von der Rechtegeberin autorisiertes  Technisches InsOtut in AuNrag gegeben 
hat. Der Hersteller legt zu diesem Zweck eine schriNliche BestäOgung eines autorisierten 
Technischen InsOtuts vor, dass eine fortlaufende Überwachung der im Markt bereit ge-
stellten Werkstücke des jeweils relevanten Produktes mit dem betreffenden Hersteller 
rechtswirksam für eine anzugebende Zeitdauer vereinbart wurde. 

Für die Durchführung dieser fortlaufenden Überwachung gelten die entsprechenden 
Festlegungen in Nr. 7.4 der Markensatzung und in der „Richtlinie über das von autori-
sierten Technischen Instituten zu beachtende Verfahren für die Entgegennahme und 
Durchführung von Aufträgen zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“. 

Die fortlaufende Überwachung der am Markt bereit gestellten Werkstücke des Produktes, 
für das ein Markennutzungsrecht gewährt wurde, hat der Hersteller für die gesamte 
Dauer des Markennutzungsvertrages aufrecht zu erhalten. 

Der AuNraggeber kann staW des mit der Erstprüfung beauNragten autorisierten Techni-
schen InsOtuts ein anderes, gemäß Nr. 7.3 autorisiertes Technisches InsOtut mit der fort-
laufenden Überwachung der am Markt bereit gestellten Werkstücke des Produktes, für 
das ein Markennutzungsrecht gewährt wurde, beauNragen und während der Dauer eines 
Markennutzungsvertrages das autorisierte Technische InsOtut wechseln. Das gemäß Nr. 
7.3 autorisierte Technische InsOtut, an welches der Hersteller sich für einen solchen 
Wechsel wendet, entscheidet in eigener Verantwortung, ob es für die Durchführung eines 
solchen Wechsels vorhergehende Prüfergebnisse und/oder ZerOfikate, welche der Her-
steller über die Erstprüfung oder aus der laufenden Überwachung vorlegt, vollständig, 
teilweise oder gar nicht anerkennt. Im Falle eines solchen Wechsels hat der Rechtenehmer 
der Rechtegeberin den Abschluss des neuen Vertrages in Bezug auf das betreffende Pro-
dukt sowie die Angaben gemäß Nr. 7.1.7.1 Buchstaben e) und f) unverzüglich durch Vor-
lage einer entsprechenden schriNlichen BestäOgung des vom Rechtenehmer neu beauf-
tragten autorisierten Technischen InsOtuts nachzuweisen. 

7.2.10 Ein Hersteller darf DriWen die Nutzung eines ihm selbst erteilten Rechts zur Nutzung 
der Gewährleistungsmarke für eigene Vertriebszwecke nur und insoweit gestaWen, als 
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die DriWen das betreffende Produkt ausschließlich unter dem Produktnamen, für das 
ein Markennutzungsrecht gewährt wurde, und mit unveränderter Herstellerangabe ver-
wenden oder vertreiben. 

7.2.11 Ein Hersteller, der über ein ihm selbst erteiltes Recht zur Nutzung der Gewährleistungs-
marke für eines seiner Produkte verfügt, darf DriWen, denen er den Vertrieb desselben 
Produktes unter dem  jeweils eigenen Namen und/oder der Handelsmarke des DriWen 
gestaWen will, in entsprechender Anwendung von Art. 36 Abs.1 Buchst. b) Verordnung 
(EU) Nr. 305 / 2011 in dem zwischen beiden zu schließenden Vertrag die für die Bean-
tragung eines Nutzungsrechts an der Gewährleistungsmarke notwendigen eigenen 
technischen Unterlagen, Prüfergebnisse und sonsOgen Nachweise zur Verfügung stel-
len, damit die DriWen unter Nutzung dieser Dokumente und Nachweise ohne erneute 
Produktprüfung und -zerOfizierung ein eigenes Nutzungsrecht beantragen können, so-
fern die DriWen das betreffende Produkt jeweils technisch unverändert lassen. 

Voraussetzung für die Gewährung entsprechender Nutzungsrechte an der Gewährleis-
tungsmarke ist, dass  

a) der DriWe als Hersteller gemäß Art. 2 Nr. 19 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Baupro-
duktenverordnung) auf dem Produkt angegeben ist bzw. wird und 

b) der DriWe als Hersteller durch Vorlage einer schriNlichen Bescheinigung desjenigen 
autorisierten Technischen InsOtutes, welches das ursprüngliche Q-ZerOfikat ausge-
stellt haWe, nachgewiesen hat, dass die anders als das Erstprodukt bezeichneten 
Rauchwarnmelder mit dem geprüNen und Q-zerOfizierten Erstprodukt technisch 
idenOsch sind, so dass das ursprünglich Q-ZerOfikat auch für diese Varianten des 
Rauchwarnmeldertyps gelten. 

7.2.12 Will ein Hersteller einen Rauchwarnmeldertyp, für den ihm ein Q-ZerOfikat erteilt 
wurde, in technisch vollständig idenOscher Form selbst oder über DriWe (Händler) un-
ter verschiedenen Produktbezeichnungen am Markt anbieten, muss er im Hinblick auf 
jede Produktbezeichnung jeweils einen Nutzungsrechtsvertrag mit der Rechtegeberin 
abschließen. 

7.2.13 Will ein Hersteller einen Rauchwarnmeldertyp, für den ihm ein Q-ZerOfikat erteilt wer-
den soll, in technischen Varianten am Markt anbieten, die unter Beibehaltung derjeni-
gen Produktbezeichnung, für die er ein Nutzungsrecht an der Gewährleistungsmarke 
erworben hat oder erwerben will, lediglich durch Bezeichnungszusätze als Varianten 
des ursprünglichen ProdukWyps kenntlich gemacht werden oder werden sollen, darf 
der Hersteller die Gewährleistungsmarke für die Vermarktung dieses Rauchwarnmel-
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dertyps nebst Varianten-Bezeichnungen nur und erst nutzen, wenn ihm dies der Ver-
trag über die Einräumung eines Nutzungsrechts an der Gewährleistungsmarke für die-
sen Rauchwarnmeldertyp unter genauer Bezeichnung aller einbezogenen Varianten 
ausdrücklich gestaWet.  

Voraussetzung für die vertragliche Erstreckung des auch für den Ursprungs-ProdukWyp 
noch zu erteilenden Nutzungsrechts an der Gewährleistungsmarke auf dessen Varian-
ten ist, dass das LeistungsbewertungszerOfikat gemäß VO(EU) Nr. 305/2011 einerseits 
und das Q-ZerOfikat andererseits auch für die jeweils relevanten Varianten bestäOgt, 
dass diese den jeweiligen Anforderungen genügen. 

Eine nachträgliche Erstreckung eines bereits erteilten Q-ZerOfikates findet ebenso we-
nig staW wie die nachträgliche Erstreckung eines bereits abgeschlossenen Nutzungs-
rechtsvertrages auf solche technischen Varianten. 

7.2.14 Hersteller sind verpflichtet, diejenigen Dokumente oder Teile von Dokumenten, die sie 
dem autorisierten Technischen InsOtut oder dem Prüflabor in Bezug auf ihr Produkt 
überreichen, mit dem Vermerk „Vertraulich“ oder „Vertraulich, nur für das Technische 
InsOtut / Prüflabor“ oder einem ähnlichen Hinweis deutlich zu kennzeichnen, in  Bezug 
auf die sie der begründeten und berechOgten Auffassung sind, das betreffende Doku-
ment enthalte objekOv schützenswerte GeschäNs- oder Betriebsgeheimnisse, insbe-
sondere schützenswertes technisches Know-how, so dass das Dokument gegen Ein-
sichtnahme durch Personen, die bei WeWbewerbern arbeiten, geschützt werden soll.  

Die Hersteller sind verpflichtet, dem von ihnen beauNragten autorisierten Technischen 
InsOtut und gegebenenfalls dem Prüflabor mit der Erteilung jedes AuNrags zugleich zu 
gestaWen, dem Markeninhaber, der Rechtegeberin sowie einem von diesen beauNrag-
ten oder autorisierten DriWen (Sachverständiger) AuskünNe zu erteilen aus den und 
Einsicht zu gewähren in die mit dem jeweiligen AuNrag in Zusammenhang stehenden 
Unterlagen, soweit solche AuskünNe und Einsichtnahmen in der Markensatzung, die-
sen ergänzenden Festlegungen und/oder den ergänzenden Richtlinien geregelt sind. 
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AbschniD D 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 7.3 der Markensatzung 

 

7.3 Regelungen über die Autorisierung als „Technisches InsOtut“ sowie die Verpflichtungen 
eines autorisierten Technischen InsOtuts für die Prüfung, AuthenOfizierung und  
Qualitätskontrolle von Rauchwarnmeldern sowie für technische Beratungsdienste  
bzgl. Qualitätsprüfungen bei Rauchwarnmeldern. 

7.3.1 Die Autorisierung als „Technisches InsOtut“ für die Prüfung, AuthenOfizierung und Quali-
tätskontrolle von Rauchwarnmeldern nach der Markensatzung wird durch den Markenin-
haber oder aufgrund einer entsprechenden ErmächOgung durch die Rechtegeberin auf 
der Grundlage eines schriNlichen Antrags erteilt. Die Autorisierung erfolgt durch Ab-
schluss eines schriNlichen Vertrages mit dem Markeninhaber oder der dazu ermächOgten 
Rechtegeberin und Aushändigung einer selbständigen Urkunde über die Autorisierung. 

Die Autorisierung erfolgt befristet; die Befristung beträgt regelmäßig fünf Jahre, falls nicht 
etwas anderes vereinbart wird. Das Ende der Autorisierung ist im Vertrag sowie in der Au-
torisierungsurkunde anzugeben. Für eine Autorisierung für die Folgezeit ist der Vorgang 
gemäß Absatz 1 zu wiederholen. Nach dem Ende der Autorisierung dürfen keine Handlun-
gen mehr durchgeführt werden, zu deren Durchführung nur eine gülOge Autorisierung er-
mächOgt; insbesondere dürfen keine „Q-ZerOfikate“ mehr ausgestellt werden. Auf die Gül-
Ogkeit von „Q-ZerOfikaten“ ist es ohne Einfluss, wenn die Autorisierung des Technischen 
InsOtuts nach ihrer gülOgen Ausstellung endet. 

Bei Antragstellern,  

- deren Erfahrung mit der Prüfung und Bewertung von Prüfergebnissen in Bezug auf 
Rauchwarnmelder dem Markeninhaber und/oder der Rechtgeberin bei Antragstel-
lung nicht bekannt ist,  

- die ihre Prüf- und/oder Bewertungspraxis, vor allem im Hinblick auf die Prüfung von 
Rauchwarnmeldern und die Bewertung solcher Prüfergebnisse keinen Ringverglei-
chen mit anderen, gleicharOg täOgen Einrichtungen unterziehen,  

und/oder  

- die die Prüfung von Rauchwarnmeldern erst in jüngerer Zeit aufgenommen haben 
oder eine solche erst neu aufnehmen wollen,  
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ist die Autorisierung zunächst auf eine Probephase beschränkt. Eine Autorisierung mit ei-
ner Befristung gemäß Absatz 2 kann erst nach erfolgreich absolvierter Probephase erteilt 
werden. Näheres zum Antragsverfahren in solchen Fällen und zum Ablauf der Probephase 
regelt Nr. 7.3.10. 

Für die Autorisierung ist ein Entgelt zu zahlen, dessen Einzelheiten im Autorisierungs-Ver-
trag festgelegt werden. 

7.3.2 Der Antragsteller hat mit seinem schriNlichen Antrag auf Abschluss eines Vertrages über 
seine Autorisierung als „Technisches InsOtut“ für Zwecke der Markensatzung  

7.3.2.1 schriNlich die vollständigen Namen und die genauen FunkOonsbezeichnungen derjeni-
gen Personen mitzuteilen, die innerhalb des Technischen InsOtuts zu dieser Zeit verant-
wortlich sind 

a) für die Leitung und Steuerung der Durchführung der an das Technische InsOtut be-
auNragten technischen Prüfungen gemäß der „Technischen Richtlinie zur Qualitäts-
prüfung von Rauchwarnmeldern“ sowie die Durchführung der regelmäßig wieder-
kehrenden Überwachungen gemäß Nr. 8.1, 

b) die interne Überwachung der Prüfungsabläufe und die Qualitätssicherung sowie 

c) die Ausstellung von Prünescheinigungen und BestäOgungen („Q-ZerOfikaten“) ge-
mäß Nr. 8 und Nr. 10 der „Richtlinie über das von autorisierten Technischen InsOtu-
ten zu beachtende Verfahren für die Entgegennahme und Durchführung von AuNrä-
gen zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“, 

d) die Namen der für die rechtliche EnOtät, die das Technische InsOtut trägt, rechtlich 
verantwortlichen Personen (GeschäNsführer, Vorstände usw.) sowie  

e) in sinngemäßer Anwendung die in Nr. 7.1.7.1 genannten Daten, wobei an die Stelle 
des „Nutzungsrechts [an der Gewährleistungsmarke]“ die „Autorisierung“ triW; 

7.3.2.2 eine Kopie der vollständigen Urkunde einzureichen, mit der seine AkkrediOerung als 
ZerOfizierer für Rauchwarnmelder im Sinne der nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
mandaOerten und als harmonisiert bekannt gemachten EN 14604 bestäOgt wird.  

7.3.3  Die AkkrediOerung des Technischen InsOtuts muss im Zeitpunkt der Antragstellung noch 
mindestens zwei Jahre gülOg sein. 

 Das autorisierte Technische InsOtut muss diese AkkrediOerung für die Dauer des verein-
barten bzw. zu vereinbarenden Autorisierungsvertrages aufrechterhalten, andernfalls ein 
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Vertrag über die Autorisierung des Technischen InsOtuts mit der Beendigung seiner Akkre-
diOerung ohne Weiteres ebenfalls endet. Spätestens bei Ablauf des festgesetzten Akkredi-
Oerungszeitraums während des Bestehens eines Autorisierungsvertrages hat das autori-
sierte Technische InsOtut der Rechtegeberin unaufgefordert eine neue AkkrediOerungsbe-
stäOgung für die Folgezeit vorzulegen, wenn nicht der Autorisierungsvertrag zum gleichen 
Zeitpunkt enden soll.   

 Endet die AkkrediOerung des autorisierten Technischen InsOtuts vor dem in der Akkredi-
Oerungsurkunde angegebenen Zeitpunkt, so ist das autorisierte Technische InsOtut ver-
pflichtet, diesen Umstand der Rechtegeberin unverzüglich anzuzeigen; eine elektronische 
Nachricht in Texrorm genügt.  

 Ergibt sich das Enddatum des AkkrediOerungszeitraums nicht unmiWelbar aus der Akkredi-
Oerungsurkunde, hat das Technische InsOtut zusammen mit dem Antrag auf Abschluss ei-
nes Autorisierungsvertrages darüber eine gesonderte BestäOgung seines AkkrediOerers 
vorzulegen. 

7.3.4 Der Antragsteller muss verbindlich zusichern, mindestens ein Prüflabor innerhalb dersel-
ben rechtlichen EnOtät zur Verfügung oder außerhalb der rechtlichen EnOtät vertraglich 
an sich gebunden zu haben, welches ihm fachlich geeignet erscheint, die nach der Mar-
kensatzung erforderliche technische Prüfung von Rauchwarnmeldern in ausreichender 
Qualität durchzuführen. Ein für die technische Prüfung von Rauchwarnmeldern gemäß der 
EN 14604 zerOfiziertes Prüflabor gilt bis zum Beweis des Gegenteils als geeignet.  

Das seine Autorisierung nach der Markensatzung beantragende Technische InsOtut muss 
sich in seinem Antrag verpflichten,  

a) dem um ein Q-ZerOfikat nachsuchenden Hersteller ein oder mehrere zerOfizierte 
Prüflabore zu benennen, die es für geeignet hält; 

b) durch geeignete Anweisungen seitens der verantwortlichen Personen, gegebenenfalls 
derjenigen der übergeordneten EnOtät oder vertragliche Abmachungen sicherzustellen, 
dass es die eigenen Unterrichtungspflichten gemäß Nr. 7.3.6 sowie die ZutriWs-, Ein-
sichts- und InformaOonsrechte des Markeninhabers gemäß Nr. 7.3.7 auch im Hinblick 
auf die TäOgkeit des Prüflabors, die diesem vorliegenden Dokumente sowie in Bezug 
auf die von diesem während der Vorbereitung und Durchführung der technischen Prü-
fung eines Rauchwarenmelders erzeugten Dokumente jederzeit und ohne Verzug ge-
währleisten kann. 
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Ob der AuNrag an das Prüflabor durch das autorisierte Technische InsOtut im eigenen Na-
men oder im Namen des Herstellers, auf eigene Rechnung oder für Rechnung des Herstel-
lers oder durch den Hersteller direkt erteilt wird, regeln das autorisierte Technische InsO-
tut und der das Technische InsOtut jeweils beauNragende Hersteller in dem zwischen 
ihnen zu vereinbarenden Vertrag. 

7.3.5 Das autorisierte Technische Institut muss die in diesem Abschnitt Nr. 7.3 sowie in der 
„Richtlinie über das von autorisierten Technischen Instituten zu beachtende Verfahren 
für die  Entgegennahme und Durchführung von Aufträgen zur Qualitätsprüfung von 
Rauchwarnmeldern“  festgelegten Bedingungen für die Entgegennahme und Abwicklung 
von Aufträgen für Qualitätsprüfungen von Rauchwarnmeldern strikt beachten und je-
derzeit einhalten. 

7.3.6.  Das autorisierte Technische InsOtut ist verpflichtet,  

7.3.6.1 die Rechtegeberin über alle Veränderungen hinsichtlich der unter Nr. 7.3.2.1 genannten 
Umstände, Tatsachen, Personen und FunkOonen zeitnah zu unterrichten, 

7.3.6.2 es zu unterlassen, mit zu der Unionsgewährleistungsmarke nach der Markensatzung 
konkurrierenden Kennzeichnungen oder Prüfungen zur Qualität von Rauchwarnmel-
dern im Markt täOg zu werden, die auf Regelungen beruhen, die mit denjenigen iden-
Osch oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, die in der Markensatzung, diesen ergän-
zenden Festlegungen und den ergänzenden Richtlinien zur Beschreibung von Qualitäts-
anforderungen an Rauchwarnmelder sowie an das Verfahren zu deren Prüfung nieder-
gelegt sind. 

7.3.7 ZutriWs-, Einsichts- und InformaOonsrechte des Markeninhabers und der  
Rechtegeberin 

7.3.7.1 Das autorisierte Technische InsOtut  

a) gewährt dem Markeninhaber, der Rechtegeberin sowie bevollmächOgten und beauf-
tragten driWen Stellen und Personen (Sachverständigen) auf Verlangen zu den übli-
chen GeschäNszeiten Zugang zum autorisierten Technischen InsOtut und zu den ge-
mäß Nr. 7.3.2.1 mitgeteilten verantwortlichen Personen sowie den relevanten 
Prüflaboren, 

b) gewährt vom Markeninhaber oder der Rechtegeberin bevollmächOgten und beauf-
tragten driWen Stellen und Personen (Sachverständigen) auf Verlangen zu den übli-
chen GeschäNszeiten Zugang zum autorisierten Technischen InsOtut und Einsicht in 
die gemäß Nr. 11 der „Richtlinie über das von autorisierten Technischen InsOtuten 
zu beachtende Verfahren für die  Entgegennahme und Durchführung von AuNrägen 
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zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“ zu erstellende und aufzubewahrende 
PrüfdokumentaOon, insbesondere den Q-Prünericht über Verlauf und Ergebnis der 
Prüfung von Rauchwarnmeldern nach der Markensatzung und den Bericht über Ver-
lauf und Ergebnis der vorangegangenen Leistungsbewertungsprüfung sowie die den 
Prüfverlauf und die Ergebnisbewertung betreffende, etwaige Korrespondenz mit 
dem AuNraggeber; 

c) erteilt dem Markeninhaber, der Rechtegeberin oder von diesen bevollmächOgten 
und beauNragten driWen Stellen und Personen (Sachverständige) auf Verlangen je-
derzeit alle erforderlichen und sachdienlichen AuskünNe und   

d) übersendet an den Markeninhaber, die Rechtegeberin oder an von diesen bevoll-
mächOgte und beauNragte driWe Stellen und Personen (Sachverständige) auf deren 
Verlangen AbschriNen oder Kopien relevanter Unterlagen;  

Von dem Einsichtsrecht und der AuskunNs-, Vorlage- und Übersendungspflicht nach 
Buchstaben c.) und d.) ausgenommen sind Dokumente, die der Hersteller gemäß Nr. 
7.2.12 gekennzeichnet hat. 

Die vorgenannten Rechte dürfen nur in der Weise ausgeübt werden, dass WeWbewer-
ber des betroffenen Herstellers weder direkt noch indirekt, etwa über die Wahrneh-
mung von FunkOonen beim Markeninhaber, Kenntnis vom Inhalt von und Zugang zu 
Dokumenten erhalten, zu denen gemäß Buchstabe b.) nur der Sachverständige Zugang 
hat, beim autorisierten Technischen InsOtut oder beim Prüflabor eingereicht hat.  

Der betroffene Hersteller ist vor Einsichtnahmen gemäß Buchstabe b.) zu informieren; 
ihm ist Gelegenheit zu geben, selbst oder durch einen bevollmächOgten Vertreter da-
ran teilzunehmen. 

Das autorisierte Technische InsOtut und die Rechtegeberin achten ihrerseits jeweils auf 
die Einhaltung dieser SchutzbesOmmungen zugunsten der betroffenen Hersteller. 

7.3.7.2 Sofern der Markeninhaber selbst ZutriWs-, Einsichts- und InformaOonsrechte wahrneh-
men oder zur Wahrnehmung dieser Rechte selbst driWe Stellen oder Personen (Sach-
verständige) beauNragen will, trix diese Entscheidung der Vorstand des Markeninha-
bers. BeauNragt der Markeninhaber driWe Stellen (Sachverständige), stellt der Vorstand 
des Markeninhabers notwendige Vollmachten aus; die Regelungen der Markensatzung 
über von der Rechtegeberin bevollmächOgte und beauNragte driWe Stellen und Perso-
nen (Sachverständige), deren Rechte und Pflichten finden sinngemäß Anwendung. 
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7.3.7.3 Von der Rechtegeberin bevollmächOgte und beauNragte driWe Stellen und Personen 
(Sachverständige) haben sich dem autorisierten Technischen InsOtut gegenüber zu legi-
Omieren. Sie sind zur Offenbarung von in Ausführung eines AuNrags erlangten nut-
zungsrechtsrelevanten Erkenntnissen nur gegenüber dem Markeninhaber und seinen 
Gremien, insbesondere dem SankOonsausschuss sowie der Rechtegeberin berechOgt 
und verpflichtet. Im Übrigen haben sie, soweit gesetzlich zulässig, Verschwiegenheit 
hinsichtlich aller ihnen in der an sie jeweils beauNragten Angelegenheit zur Kenntnis 
gelangten Umstände, insbesondere über für sie jeweils fremde GeschäNs- und Be-
triebsgeheimnisse zeitlich unbeschränkt auch über die Dauer des jeweils erteilten Auf-
trags hinaus und gegenüber jedermann zu wahren. Vom Markeninhaber oder der 
Rechtegeberin bevollmächOgte und beauNragte driWe Stellen und Personen sind mit-
tels schriNlichen Vertrages zur Einhaltung dieser Pflichten sowie der Schutzpflichten 
nach Nr. 7.3.7.1 zu verpflichten.  

7.3.7.4. Die gemäß Nr. 7.3.7.1 und Nr. 7.3.7.2 mit der Kontrolle der autorisierten Technischen 
InsOtute beauNragten Stellen oder Personen (Sachverständige) haben über Verlauf und 
Ergebnis ihrer Kontrollen jeweils einen schriNlichen Bericht zu ferOgen und diesen un-
verzüglich nach Abschluss jeder Kontrolle an das jeweils kontrollierte Technische InsO-
tut sowie den AuNraggeber (Rechtegeberin) zu übersenden.  

7.3.7.5 Stellen die gemäß Nr. 7.3.7.1 und Nr. 7.3.7.2 beauNragten Stellen oder Personen (Sach-
verständige) Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung der in der Markensatzung gere-
gelten Prüfungen durch ein autorisiertes Technisches InsOtut fest, so gelten die Rege-
lungen von Nr. 8.2. 

7.3.8 Autorisierung des Technischen InsOtuts für technische Beratungsdienste im Hinblick auf 
Qualitätsprüfungen von Rauchwarnmeldern 

7.3.8.1 Die Autorisierung eines Technischen InsOtuts für die Prüfung und ZerOfizierung von 
Rauchwarnmeldern gemäß der Markensatzung umfasst grundsätzlich auch die Autori-
sierung für technische Beratungsdienste mit Bezug auf Qualitätsprüfungen von Rauch-
warnmeldern gemäß der Markensatzung.  

7.3.8.2 Bei der Erbringung von Beratungsdiensten mit Bezug auf Qualitätsprüfungen von 
Rauchwarnmeldern ist das autorisierte Technische InsOtut verpflichtet, Sachverhalt und 
Interessen auf Seiten des Ratsuchenden in Bezug auf die jeweils in Rede stehenden 
Produktprüfungen so umfassend zu ergründen, dass auch solche themaOsch relevanten 
Gesichtspunkte angesprochen werden, deren Relevanz sich zwar nicht dem Ratsuchen-
den, aber dem Fachkundigen aus dem Gesprächsverlauf oder dem Zusammenhang bei 
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sorgfälOger Vorgehensweise erschließt. Der Ratsuchende ist vollständig über alle Ge-
sichtspunkte des Beratungsthemas, die aus Sicht eines sorgfälOg vorgehenden Fach-
kundigen relevant sein oder werden könnten, in einer Weise zu unterrichten, die es 
dem Ratsuchenden erlaubt, eigenständig eine sachkundige und wirtschaNlich vernünf-
Oge Entscheidung zu treffen. Das tatsächliche und erkennbare, andernfalls das mut-
maßliche Interesse des Ratsuchenden hat bei der Erbringung von Beratungsdiensten 
mit Bezug auf Qualitätsprüfungen von Rauchwarnmeldern stets Vorrang vor dem Ei-
geninteresse des autorisierten Technischen InsOtuts. 

7.3.8.3 Verlauf und Inhalt der Beratung sowie die Namen der beteiligten Personen auf Seiten 
des Beratenen und des autorisierten Technischen InsOtuts sind so zu dokumenOeren, 
dass ein außenstehender DriWer die Beteiligten im Nachhinein idenOfizieren sowie den 
Verlauf und den wesentlichen Inhalt der Beratung, die vom Ratsuchenden angespro-
chenen, die vom Berater zusätzlich angesprochenen Themen sowie die gegebenen 
Analysen, Hinweise und Empfehlungen nachvollziehen kann. Die DokumentaOon über 
solche vom autorisierten Technischen InsOtut erbrachten Beratungsdienste ist mindes-
tens bis zum Ablauf des fünNen vollen Kalenderjahrs nach Beendigung der Beratung 
aufzubewahren. 

7.3.8.4 Hinsichtlich der Prüf- und Einsichtsrechte sowie InformaOonspflichten bzgl. solcher Be-
ratungsdienste gilt Nr. 7.3.7 entsprechend.  

7.3.9 Register über autorisierte Technische InsOtute 

7.3.9.1 Die Rechtegeberin wird für Zwecke der Markensatzung ein Register über die von ihr au-
torisierten Technischen InsOtute anlegen, in welches die in Nr. 7.3.2 genannten Daten 
und Urkunden sowie alle sonsOgen, im Hinblick auf die Markensatzung und die Erfül-
lung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten relevanten Daten aufzunehmen sind; 
dieses Register kann ganz oder teilweise elektronisch und/oder aktenmäßig geführt 
werden. 

7.3.9.2 Um den am Erwerb eines Markennutzungsrechts interessierten Herstellern die Recher-
che und Auswahl autorisierter Technischer InsOtute zu erleichtern, wird die Rechtege-
berin eine Liste der autorisierten Technischen InsOtute gemäß Satz 1 mit den Angaben 
gemäß Nr. 7.1.7.1 Buchstaben a), b) und e) sowie der Web-Adresse der Internet-Home-
page des Technischen InsOtuts im Internet öffentlich einsehbar machen. 

7.3.9.3 Die Eintragung eines autorisierten Technischen InsOtuts in des Register gemäß Nr. 
7.3.9.1 wird nach Beendigung eines Autorisierungsvertrages nicht sofort gelöscht, son-
dern solange fortgeführt und gegebenenfalls auch aktualisiert, solange noch Produkte 
am Markt erhältlich sind oder von Abnehmern bzw. Verwendern genutzt werden und 
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deswegen Anfragen zur BerechOgung der Markenführung oder Beschwerden über das 
Produkt zu erwarten sind, dessen Kennzeichnung mit der Gewährleistungsmarke auf 
einem Q-ZerOfikat des betreffenden autorisierten Technischen InsOtuts beruht.  

7.3.9.4 Lediglich die öffentliche Einsehbarkeit des Eintrags über ein autorisiertes Technisches 
InsOtut wird nach Beendigung eines Autorisierungsvertrages umgehend nach Beendi-
gung des jeweiligen Autorisierungsvertrages beendet. 

7.3.10 Autorisierung von Technischen Instituten für eine Probephase 

7.3.10.1 Der Vertrag über eine Autorisierung als Technisches Institut für eine Probephase gemäß 
Nr. 7.3.1 Absatz 3 berechtigt und verpflichtet das betreffende Technische Institut, zu-
nächst nur für einen Rauchwarnmelder das Qualitätsprüf- und -bewertungsverfahren  
gemäß Nr. 7.2 der Markensatzung, dieser Ergänzenden Festlegungen sowie den ergänzen-
den Richtlinien unter Vertrag zu nehmen und durchzuführen. Das Technische Institut in 
der Probephase darf jedoch ein „Q-Zertifikat“ für diesen Rauchwarnmelder gemäß Nrn. 8 
bis 10 der „Richtlinie über das von autorisierten Technischen Instituten zu beachtende 
Verfahren für die  Entgegennahme und Durchführung von Aufträgen zur Qualitätsprüfung 
von Rauchwarnmeldern“ erst ausstellen, wenn  

• die vom Technischen Institut in der Probephase im Hinblick auf die geprüften Rauch-
warnmelder ermittelten Prüfergebnisse sowie deren Bewertung nachgeprüft worden 
sind und sich keine Beanstandungen ergeben haben, und 

• das Technische Institut in der Probephase durch einen von der Rechtegeberin beauf-
tragten autorisierten Sachverständigen im Hinblick auf die Einhaltung der Regeln der 
Markensatzung, diesen Ergänzenden Festlegungen, der „Technischen Richtlinie für die 
Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“ sowie der „Richtlinie über das von autori-
sierten Technischen Instituten zu beachtende Verfahren für die  Entgegennahme und 
Durchführung von Aufträgen zur Qualitätsprüfung  von Rauchwarnmeldern“ mit Erfolg 
auditiert worden ist. 

7.3.10.2 Ist das Technische Institut in der Probephase nach Durchführung der vorgeschriebenen 
Prüfungen und Bewertungen der Auffassung, dass der von ihm geprüfte und bewertete 
Rauchwarnmelder die Anforderungen gemäß der Markensatzung, dieser Ergänzenden 
Festlegungen sowie der „Technischen Richtlinie für die Qualitätsprüfung von Rauchwarn-
meldern“ erfüllt, unterrichtet es davon unverzüglich die Rechtegeberin unter Angabe von 
Auftraggeber sowie Identifikationsdaten des betreffenden Rauchwarnmelders.  

Die Rechtegeberin benennt dem Technischen Institut in der Probephase unverzüglich ei-
nen gemäß Nr. 7.5.1 autorisierten und von ihr beauftragten Sachverständigen, dem das 
Technische Institut in der Probephase unverzüglich mindestens fünf Original-Prüfstücke 
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sowie vollständige Kopien der Prüfberichte des Prüflabors und der eigenen Bewertungen 
dieser Prüfergebnisse übersendet. Außerdem bestätigt es dem Sachverständigen schrift-
lich, dass diesem auf dessen Verlangen nicht nur Zutritt zum eigenen Betrieb und Zugang 
zu den eigenen, mit der Bearbeitung der Qualitätsprüfungen beauftragten und befassten 
Mitarbeiter gewähren wird, sondern ebenso Zutritt zu dem tätig gewesenen Prüflabor 
und Zugang zu den dort mit den Prüfungen befassten Personen und in Anspruch genom-
menen Prüfeinrichtungen gewährt oder ermöglichen wird. 

Als beauftragter „Sachverständiger“ gilt auch eine von der Rechtegeberin beauftragte, ge-
mäß Nr. 7.5.1 autorisierte Stelle. 

7.3.10.3 Der Sachverständige veranlasst bei einem autorisierten Technischen Institut die Nach-
prüfung der ihm überlassenen Prüfstücke im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen 
gemäß der Markensatzung, dieser Ergänzenden Festlegungen sowie der „Technischen 
Richtlinie für die Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“. Der Sachverständige über-
lässt dem von ihm beauftragten autorisierten Technischen Institut nur die ihm zur Verfü-
gung gestellten Original-Prüfstücke, nicht jedoch die ihm vom Technischen Institut in der 
Probephase zur Verfügung gestellten Prüfberichte und Bewertungen, die er gegenüber 
dem von ihm beauftragten autorisierten Technischen Institut vertraulich behandelt, um 
die Unabhängigkeit der von ihm veranlassten Nachprüfung nicht zu beeinflussen. 

7.3.10.4 Zusätzlich obliegt dem Sachverständigen, parallel zur Nachprüfung der Rauchwarnmel-
der, das Technische Institut in der Probephase im Hinblick auf die Einhaltung der in der 
Markensatzung, diesen Ergänzenden Festlegungen, der „Technischen Richtlinie für die 
Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“ sowie der „Richtlinie über das von autorisier-
ten Technischen Instituten zu beachtende Verfahren für die  Entgegennahme und Durch-
führung von Aufträgen zur Qualitätsprüfung  von Rauchwarnmeldern“ vorgeschriebenen 
Verfahren zu auditieren. Der Sachverständige soll die Auditierung in der Regel auf das für 
den Technische Institut in der Probephase tätig gewesene Prüflabor ausdehnen; es liegt 
jedoch in seinem pflichtgemäßen Ermessen, zu beurteilen, ob darauf im Einzelfall verzich-
tet werden kann.  Nr. 7.5.2 Sätze 1 und 2 dieser Ergänzenden Festlegungen finden sinnge-
mäß Anwendung. 

7.3.10.5 Das mit der Nachprüfung der Prüfstücke beauftragte autorisierte Technische Institut hat 
auf der Grundlage der eigenen Prüfergebnisse einen schriftlichen Prüfbericht und auf die-
ser Grundlage eine eigene abschließende schriftliche Bewertung darüber zu erstellen, ob 
es bei unterstellter eigener Erstprüfung für die nachgeprüften Rauchwarnmelder ein „Q-
Zertifikat“ ausstellen würde. Beanstandungen, die sich bei der Nachprüfung gemäß Nr. 
7.3.10.3 an den Rauchwarnmeldern ergeben, sind schriftlich und so detailliert zu be-
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schreiben bzw. zu begründen, dass sie von Fachkundigen für Rauchmeldertechnik un-
schwer nachvollzogen werden können. 

Ein eigenes „Q-Zertifikat“ darf das autorisierte Technische Institut im Rahmen der Nach-
prüfung nicht ausstellen. 

Das von dem Sachverständigen mit der Nachprüfung beauftragte autorisierte Technische 
Institut hat seine abschließende Bewertung sowie etwa festgestellte Beanstandungen 
nebst einer vollständigen Kopie des Prüfberichts unverzüglich nach Fertigstellung 
schriftlich an den Sachverständigen zu übermitteln. 

7.3.10.6 Der Sachverständige fasst das ihm gemäß Nr. 7.3.10.5 übermittelte Ergebnis der Nachprü-
fung der Rauchwarnmelder und das Ergebnis seiner Auditierung der Verfahren bei  dem 
Technischen Institut in der Probephase und gegebenenfalls auch dem tätig gewesenen 
Prüflabor in einem eigenen Bericht zusammen, verbunden mit einer aus diesen Teilergeb-
nissen abgeleiteten Empfehlung an die Rechtegeberin, die endgültige Autorierung des 
Technischen Instituts in der Probephase zu gewähren oder jedenfalls gegenwärtig nicht 
zu gewähren. 

Seinen Bericht nebst Empfehlung übersendet der Sachverständige zusammen mit voll-
ständigen Kopien der Prüfberichte, Bewertungen und Beanstandungen aus der Nachprü-
fung und der Auditierung parallel sowohl an das Technische Institut in der Probephase als 
auch an die Rechtegeberin. 

7.3.10.7 Nach Eingang des Berichtes des beauftragten autorisierten Sachverständigen hat die 
Rechtegeberin dem Technischen Institut in der Probephase in Textform eine Frist zu set-
zen, binnen derer es zu dem Bericht des Sachverständigen in Textform Stellung nehmen 
kann. 

7.3.10.8 Nach Ablauf der Frist entscheidet die Rechtegeberin unter Berücksichtigung des Berichtes 
des Sachverständigen, der darin eingeflossenen Ergebnisse der Nachprüfung und Auditie-
rung sowie der etwaigen Stellungnahme über die endgültige Autorisierung des techni-
schen Instituts in der Probe. Die ablehnende Entscheidung wird mit Zugangsnach-weis 
übersandt. Erfolgt keine endgültige Autorisierung, endet die Probephase mit Zugang der 
ablehnenden Entscheidung der Rechtegeberin beim Technischen Institut ohne Weiteres. 
Ein erneuter Antrag auf probeweise Autorisierung kann das betreffende Institut frühes-
tens drei Jahre nach Zugang der ablehnenden Entscheidung stellen. 

7.3.10.9 Ergeben sich bei der Nachprüfung gemäß Nr. 7.3.10.3 Beanstandungen seitens des mit 
der Nachprüfung der Rauchwarnmelder beauftragten autorisierten Technischen Instituts, 
so übersendet die Rechtegeberin dem Hersteller dieser Rauchwarnmelder vollständige 
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Kopien der Prüfberichte, Bewertungen und Beanstandungen aus der Nachprüfung (Nr. 
7.3.10.5 Absatz 3) zur Kenntnis. 

7.3.10.10 Ergeben sich bei der Nachprüfung der Rauchwarnmelder und/oder der Auditierung des 
Technischen Instituts in der Probephase sowie gegebenenfalls auch des Prüflabors 
keine Beanstandungen, so dass dem Technischen Institut die endgültige Autorisierung 
zuerkannt wird, trägt die Rechtegeberin die insoweit angefallenen Kosten. 

Ergeben sich dagegen insoweit Beanstandungen, so dass dem Technischen Institut in 
der Probe die endgültige Autorisierung verweigert und der Vertrag über die probe-
weise Autorisierung gekündigt wird, so trägt das Technische Institut die für das in die-
ser Nr. 7.3.10 beschriebene Verfahren angefallenen Kosten, die die Rechtegeberin die-
sem in Rechnung stellt. Der Vertrag über die vorläufige Autorisierung sieht eine ent-
sprechende Verpflichtung des Instituts vor, diese Kosten an die Rechtegeberin zu er-
statten. Zur Sicherung dieser Zahlungspflicht soll die Rechtegeberin im Vertrag über die 
probeweise Autorisierung die Stellung ausreichender Sicherheiten vereinbaren. 
  

7.3.11 Sinngemäße Anwendung allgemeiner Regelungen 

Auf die Autorisierung Technischer InsOtute sowie die mit diesen abgeschlossenen Autori-
sierungsverträge finden ergänzend die für die Nutzungsrechtserteilung und die -verträge 
geltenden BesOmmungen der Nummern 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 und 
7.1.13 sinngemäß Anwendung.  
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AbschniD E 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 7.4 der Markensatzung 

 

Durchführung regelmäßiger Wiederholungsprüfungen an Rauchwarnmeldern 
sowie von Nachprüfungen 

 

7.4.5 Zur Durchführung der Wiederholungsprüfungen gemäß Nr. 7.4 der Markensatzung hat das 
autorisierte Technische InsOtut jeweils 5 Werkstücke aus der ProdukOon zu entnehmen. 
Das autorisierte Technische InsOtut ist verpflichtet, soweit möglich und zumutbar sicher-
zustellen, dass der Hersteller auf die Auswahl der einzelnen zu prüfenden Werkstücke des 
jeweiligen Produkts keinen Einfluss nimmt. 

7.4.6 Soweit die Rechtegeberin zu Überwachungszwecken selbst 5 mit der Gewährleistungs-
marke gekennzeichnete Werkstücke eines Rauchwarnmelders aus dem Markt entnimmt, 
sind diese dem autorisierten Technischen InsOtut für die jeweils nächsrolgende regelmä-
ßige, gemäß dem zwischen dem jeweiligen Hersteller und dem autorisierten Technischen 
InsOtut vereinbarten Vertrag stayindende Prüfung gemäß Nr. 7.4.8 mit der Wirkung zu 
übersenden, dass diese 5 Werkstücke an die Stelle der andernfalls vom autorisierten Tech-
nischen InsOtut für dieselbe Prüfung aus der ProdukOon zu entnehmenden Werkstücke 
treten. 

Die zwischen der Rechtegeberin und dem Hersteller einerseits, dem autorisierten Techni-
schen InsOtut andererseits und des Weiteren zwischen dem Hersteller und dem autorisier-
ten Technischen InsOtut zu schließenden Verträge haben die für die Umsetzung und An-
wendbarkeit der vorstehend geregelten Befugnis der Rechtegeberin erforderlichen Einzel-
heiten zu regeln. 

7.4.7 Bei den regelmäßigen Wiederholungsprüfungen gemäß Nr. 7.2.5 und 7.4 hat das autori-
sierte Technische InsOtut insgesamt 3 Kriterien zu prüfen, darunter immer die FunkOons-
fähigkeit der Rauchsensorik (Nr. 4.10.1 der „Technischen Richtlinie zur Qualitätsprüfung 
von Rauchwarnmeldern“) und  die Kontrolle der Alarmierung auf FunkOon (Nr. 4.10.2 der 
„Technischen Richtlinie zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“). Das driWe zu prü-
fende technische Element können das autorisierte Technische InsOtut und der Hersteller 
aus den weiteren technischen Elementen gemäß der „Technischen Richtlinie zur Qualitäts-
prüfung von Rauchwarnmeldern“ frei wählen; dies Element darf mit den zuvor genannten 
beiden Elementen nicht idenOsch sein. 
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Das driWe zu prüfende technische Element wird in dem Vertrag schriNlich vereinbart, den 
das autorisierte Technische InsOtut und der Hersteller hinsichtlich der regelmäßigen Über-
wachung schließen. Sie können vereinbaren, dass dieses driWe Element jährlich oder in 
Abständen wechselt oder die Auswahl des driWen zu prüfenden technischen Elementes  
dem beauNragten autorisierten Technischen InsOtut freigestellt ist; Letzteres gilt auch, 
wenn zwischen Hersteller und Technischem InsOtut insoweit nichts vereinbart wurde. 

7.4.8 Ergibt sich bei der regelmäßigen Wiederholungsprüfung eines Produktes, dass eines oder 
mehrere der untersuchten Werkstücke die Anforderungen gemäß Nr. 7.2 und der „Techni-
schen Richtlinie zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“ nicht oder nicht vollständig 
erfüllt bzw. erfüllen, unterrichtet das autorisierte Technische InsOtut zeitnah schriNlich 
oder in Texrorm sowohl den Hersteller (AuNraggeber) als auch die Rechtegeberin von 
dem festgestellten Sachverhalt mit allen für den fachlichen Nachvollzug notwendigen Ein-
zelheiten und setzt dem Hersteller (AuNraggeber) eine Frist zur Stellungnahme und zur 
Unterbreitung der vom Hersteller vorgesehenen Maßnahmen zur Abhilfe; diese Frist soll 
angemessen sein, darf aber nicht mehr als drei Monate betragen. 

7.4.9 Hat der Hersteller dem Technischen InsOtut angezeigt, den Mangel und seine Ursache ab-
gestellt zu haben, andernfalls, ohne eine solche Anzeige, nach Ablauf der 3-Monats-Frist 
zieht das Technische InsOtut eine erneute Probe von 5 Werkstücken und prüN diese hin-
sichtlich derselben drei technischen Qualitätskriterien gemäß Nr. 7.4.7 wie bei der voran-
gegangenen regelmäßigen Wiederholungsprüfung. Um die Qualitätskriterien gemäß Nr. 
7.2 und der „Technischen Richtlinie zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“ im Falle 
einer solchen Nachprüfung zu bestäOgen, müssen alle für die Nachprüfung gezogenen 
Werkstücke der neuen Probe alle drei geprüNen Qualitätskriterien vollkommen einhalten. 
Ist das nicht der Fall, darf das autorisierte Technische InsOtut dem Hersteller die BestäO-
gung nicht erteilen. Das autorisierte Technische InsOtut unterrichtet in diesem Fall unver-
züglich mit allen für den fachlichen Nachvollzug notwendigen Einzelheiten den Hersteller 
und die Rechtegeberin. 
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AbschniD F 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 7.5 der Markensatzung 
 

Überwachung der autorisierten Technischen InsUtute bei Produktprüfungen  
von Rauchwarnmeldern und bei der Beratung von Herstellern 

 

7.5.1 Die Überwachung der autorisierten Technischen InsOtute erfolgt durch von der Rechtege-
berin beauNragte bzw. zu beauNragende Stellen oder Personen (Sachverständige). Diese 
Stellen oder Personen bedürfen ihrerseits jeweils einer ausdrücklichen Autorisierung 
durch den Markeninhaber, bevor die Rechtegeberin sie beauNragen darf. 

 

7.5.2 Die mit der Kontrolle der autorisierten Technischen InsOtute beauNragten Stellen  
oder Personen haben über Verlauf und Ergebnis ihrer Kontrollen jeweils einen schriNli-
chen Bericht zu ferOgen und diesen unverzüglich nach Abschluss jeder Kontrolle an das 
jeweils kontrollierte autorisierte Technische InsOtut sowie die Rechtegeberin zu übersen-
den. 

Soweit der Bericht KriOk an der Praxis des autorisierten Technischen InsOtuts im Hinblick 
auf die Handhabung seiner Pflichten nach der Markensatzung, diesen ergänzenden Festle-
gungen und/oder den ergänzenden Richtlinien enthält, muss dem autorisierten Techni-
schen InsOtut Gelegenheit zu einer schriNlichen Stellungnahme innerhalb angemessener 
Zeit gegeben werden; die Frist zur Stellungnahme besOmmt die Rechtegeberin. 

Die Rechtegeberin ist berechOgt und verpflichtet, dem autorisierten Technischen InsOtut 
durch schriNliche MiWeilung Auflagen in Bezug auf das von diesem zu beachtende Verfah-
ren zu erteilen, um Wiederholungen beanstandeter Mängel oder deren Fortsetzung zu 
verhindern; über Art und Umfang dieser Auflagen hat sich die Rechtegeberin gegebenen-
falls mit dem Markeninhaber abzusOmmen. 

7.5.3.1 Entdecken beauftragte Stellen oder Personen (Sachverständige) Unregelmäßigkeiten 
bei der Durchführung der in der Markensatzung, der „Technischen Richtlinie zur Qua-
litätsprüfung von Rauchwarnmeldern“  und der „Richtlinie über das von autorisierten 
Technischen Instituten zu beachtende Verfahren für die  Entgegennahme und Durch-
führung von Aufträgen zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“ geregelten Prü-
fungen durch ein Technisches Institut, die objektiv den Verdacht begründen, dass 
dessen Prüfungs- und Bewertungspraxis bei einem oder mehreren bestimmten 
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Rauchwarnmeldern nicht oder nicht vollständig den Anforderungen und Verpflich-
tungen genügten mit der Folge, dass die festgestellten Mängel des Prüfungsablaufs,  
der Prüfungsergebnisse und ihrer Bewertung dazu geführt haben, dass mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit für bestimmte Rauchwarnmelder durch das autorisierte 
Technische Institut ein oder mehrere Q-Zertifikate ausgestellt wurden, obwohl die 
Prüfungsmängel bei korrektem Vorgehen des autorisierten Technischen Instituts die-
sem hätten auffallen müssen und die tatsächlich erteilten Zertifikate nicht hätten 
ausgestellt werden dürfen, so kann die beauftragte Stelle oder Person (Sachverstän-
diger) verlangen, dass solche Prüfungen bestimmter Rauchwarnmelder teilweise oder 
insgesamt unter ihrer Aufsicht bei demselben autorisierte Technischen Institut und 
demselben Prüflabor wiederholt werden (Nachprüfungen). 

7.5.3.2 Ist das zuständige Prüflabor nicht rechtlich integraler Teil des zuständigen autorisier-
ten Technischen Institutes, so hat das autorisierte Technische Institut sicherzustellen, 
dass das zuständige Prüflabor die angeordneten Nachprüfungen in Anwesenheit die-
ser Stelle oder Person (Sachverständiger) unverzüglich durchführt. 

7.5.3.3 Das Verlangen nach Durchführung solcher Nachprüfungen kann seitens der beauf-
tragten Stelle oder Person (Sachverständiger) zunächst informell während der Kon-
trolle oder beim Abschlussgespräch mündlich vorgebracht werden, muss aber in je-
dem Fall unverzüglich nach Beendigung der Kontrolle gegenüber dem jeweiligen au-
torisierten Technischen Institut sowie jedem betroffenen Hersteller schriftlich und 
mit genauer Begründung erfolgen; das Verlangen kann in dem Bericht enthalten sein. 
Der Bericht ist, soweit er nicht unmittelbar in Papierform ausgehändigt wird, dem 
Auftraggeber elektronisch zu übermitteln. Die Rechtegeberin erhält gleichzeitig je-
weils eine Kopie des Berichts und dieser Mitteilungen mit einem ausdrücklichen Hin-
weis auf das Verlangen, eine oder mehrere Prüfungen und Bewertungen bestimmter 
Rauchwarnmelder zu wiederholen. 

7.5.3.4 Solche Nachprüfungen sind jeweils auf diejenigen Leistungseigenschaften eines 
Rauchwarnmelders nach der „Technischen Richtlinie zur Qualitätsprüfung von Rauch-
warnmeldern“ zu beschränken, bezüglich derer nach Art und Umfang relevante Män-
gel der Prüfungsdurchführung festgestellt wurden. Bei Verfahrens- oder son-stigen 
Fehlern, die auf das Ergebnis der technischen Prüfung eines Rauchwarn-melders nach 
der Markensatzung und der „Technischen Richtlinie zur Qualitäts-prüfung von Rauch-
warnmeldern“ keinen unmittelbaren Einfluss haben, darf eine Nachprüfung nicht ver-
langt oder angeordnet werden. Im Übrigen sind die beauf-tragten Stellen und Perso-
nen (Sachverständige) verpflichtet, bei der Bestimmung von Art und Umfang der 
Nachprüfungen dasjenige zu wählen, das zur Herstellung kor-rekter Verhältnisse bei 
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der Nutzungsrechtsgewährung unbedingt erforderlich, zugleich aber auch ausrei-
chend ist, das für alle Betroffenen und Beteiligten einschließlich Rechtegeberin und 
Markeninhaber mit den geringsten Kosten und Nachteilen verbunden ist (Übermaß-
verbot). 

 
7.5.4 Das Verlangen einer Nachprüfung erfolgt durch die beauNragte Stelle oder Person (Sach-

verständige) gegenüber dem betroffenen autorisierten Technischen InsOtut sowie gegen-
über jedem betroffenen Hersteller jeweils im Namen der Rechtegeberin. Das betroffene 
autorisierte Technische InsOtut sowie jeder betroffene Hersteller, dessen Q-ZerOfikat be-
anstandet wird, hat Gelegenheit, binnen zwei Wochen ab Zugang des Verlangens dazu 
schriNlich oder in Texrorm gegenüber der beauNragten Stelle oder Person (Sachverstän-
dige) sowie der Rechtegeberin Stellung zu nehmen. 

 

7.5.5.1 Die Rechtegeberin ist berechOgt, gegenüber dem jeweils betroffenen Technischen InsO-
tut sowie jedem betroffenen Hersteller das Verlangen der beauNragten Stelle oder Per-
son (Sachverständige) nach Durchführung einer Nachprüfung durch schriNliche MiWei-
lung oder in Texrorm an alle Betroffenen zu ändern. Eine solche Änderung kann nur 
binnen eines Monats nach Zugang des Berichtes, aus dem sich das Verlangen der be-
auNragten Stellen oder Person (Sachverständige) ergibt, gegenüber dem betroffenen 
Hersteller sowie dem betroffenen autorisierten Technischen InsOtut angeordnet wer-
den.  

7.5.5.2 Hebt die Rechtegeberin das Verlangen der beauNragten Stelle oder Person (Sachver-
ständige) nach Durchführung einer Nachprüfung gemäß Nr. 7.5.3 nicht innerhalb der 
Monatsfrist auf, ist das betroffene autorisierte Technische InsOtut nach Ablauf dieser 
Monatsfrist zur unverzüglichen Durchführung der Nachprüfung verpflichtet. Es hat den 
Termin und gegebenenfalls weitere Einzelheiten mit der beauNragten Stelle oder Per-
son (Sachverständige), die die Wiederholungsprüfung verlangt hat, abzusOmmen und 
die Nachprüfung unter deren Teilnahme und Aufsicht durchzuführen oder bei dem zu-
ständigen Prüflabor durchführen zu lassen. Hinsichtlich der Beschaffung von Werkstü-
cken des betroffenen Rauchwarnmelders für die Durchführung der Nachprüfung gelten 
die Regelungen von Nr. 7.4.5 sinngemäß. 

 

7.5.6 Ergibt eine gemäß Nrn. 7.5.3 bis 7.5.5 verlangte oder angeordnete Nachprüfung, dass das 
jeweils überprüNe Q-ZerOfikat nicht oder nicht mit den darin eingetragenen technischen 
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Leistungsangaben häWe ausgestellt werden dürfen, trägt das autorisierte Technische InsO-
tut, welches das überprüNe Q-ZerOfikat ausgestellt haWe, die Kosten der Nachprüfung ein-
schließlich der Kosten, die die Rechtegeberin für die beauNragten Stellen oder Personen 
(Sachverständige) für die jeweilige Kontrolle des Technischen InsOtuts aufgewendet hat; 
sind dabei Fehler und Unregelmäßigkeiten aufgetreten, die sich auf mehrere Q-ZerOfikate 
in gleicher Weise ausgewirkt haben, sind diese Kosten der Rechtegeberin gegebenenfalls 
entsprechend aufzuteilen.  

 

7.5.7 Ergibt eine gemäß Nrn. 7.5.3 bis 7.5.5 verlangte oder angeordnete Nachprüfung keine Be-
anstandungen des überprüNen Q-ZerOfikates, trägt die Kosten der Wiederholungsprüfung 
einschließlich der Kosten, die die Rechtegeberin für die jeweils täOg gewordene beauf-
tragte Stelle oder Person (Sachverständige) aufgewendet hat, gegenüber den Genannten 
die Rechtegeberin; eine Verrechnung im Innenverhältnis zum Markeninhaber regelt der 
zwischen diesen beiden abzuschließende Vertrag. 

 

7.5.8 Ob und inwieweit in den in Nr. 7.5 behandelten Fällen KostenerstaWungen zwischen dem 
autorisierten Technischen InsOtut einerseits und dem Hersteller des betroffenen Rauch-
warnmelders andererseits erfolgen, insbesondere wenn das für diesen ausgestellte ZerOfi-
kat gemäß Nr. 8.5 der Markensatzung in Verbindung mit Nr. 7.5.3 der ergänzenden Festle-
gungen für ungülOg erklärt oder zurückgezogen worden ist, weil es sich als inhaltlich unzu-
treffend erweist bzw. erwiesen hat, bleibt den Vereinbarungen zwischen der Rechtegebe-
rin und dem Technischen InsOtut zum ersten, dem jeweiligen Hersteller des Rauchwarn-
melders zum zweiten sowie dem Vertrag zwischen dem autorisierten Technischen InsOtut 
und dem jeweiligen Hersteller des Rauchwarnmelders zum driWen vorbehalten. 

 

7.5.9 Die Überwachung der BeratungstäOgkeit der autorisierten Technischen InsOtute gegenüber 
den Herstellern von Rauchwarnmeldern in Bezug auf die Qualitätsanforderungen nach der 
Markensatzung erfolgt durch Vorlage der gemäß Nr. 7.3.8.3 erstellten Beratungsdokumenta-
Oon an den gemäß Nr. 7.5.1 beauNragten Sachverständigen unter Beachtung von Nr. 7.3.8.4. 
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AbschniD G 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 7.6 der Markensatzung 
 

Beschwerden 

 

 

Die Rechtegeberin wird sich, soweit sich das Notwendige aus der jeweiligen Beschwerde nicht be-
reits unmiWelbar ergibt, zunächst um die notwendige Sachverhaltsau{lärung bemühen und 
dem/der Betroffenen bei oder nach ausreichender Sachverhaltsau{lärung die jeweilige Be-
schwerde zur Stellungnahme übermiWeln. Der Rechtenehmer oder das betroffene autorisierte 
Technische InsOtut sind verpflichtet, zu der übermiWelten Beschwerde längstens binnen eines Mo-
nats nach Eingang inhaltlich schriNlich oder in Texrorm gegenüber der Rechtegeberin Stellung zu 
nehmen. Die Stellungnahme wird dem Beschwerdeführer übermiWelt.   

 

Die Rechtegeberin entscheidet, ob sie weitere Maßnahmen veranlassen will, die die Markensat-
zung bereithält, oder die Beschwerde für erledigt hält; ebenso entscheidet sie über eine Unterrich-
tung des Markeninhabers. 
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AbschniD H 

Ergänzende Festlegungen zu Nr. 8. der Markensatzung 

SankUonen 

 

8.3.1 Der betroffene Rechtenehmer ist schriNlich gegen Zugangsnachweis über den Inhalt des 
gegen ihn erhobenen Vorwurfs in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit zur schriNli-
chen Stellungnahme binnen einer angemessenen Frist, die mindestens drei Wochen ab 
Zugang beträgt und auf begründeten Antrag zu verlängern ist, einzuräumen. 

8.3.2 Die Rechtegeberin, andernfalls der Vorstand des Markeninhabers hat sich um möglichst 
genaue Klärung des Sachverhaltes zu bemühen. Be- und entlastende Beweise, die der 
Rechtegeberin oder dem Markeninhaber freiwillig vorgelegt oder zugeleitet werden, sind 
zu verwerten; ebenso können Zeugen befragt werden, die freiwillig erscheinen und aussa-
gen. 

8.3.3 Ist ein Sachverhalt ausreichend geklärt und hat sich ein Verstoß eines Rechtenehmers ge-
gen die Markensatzung, diese ergänzenden Festlegungen und/oder die ergänzenden 
Richtlinien bestäOgt, gilt Nr. 8.2. 

 

Zu 8.5 SankOonen ohne vorherige Abmahnung 

8.5.1 Wird durch eine Nachprüfung im Rahmen der regelmäßigen Wiederholungsprüfungen an 
Rauchwarnmeldern gemäß Nr. 7.4.9 festgestellt, dass nicht alle gemäß Nr. 7.4.9 geprüNen 
Werkstücke eines Rauchwarnmelders die drei geforderten Leistungskriterien vollständig 
erfüllen, so ist die Rechtegeberin verpflichtet, dem betreffenden Hersteller Gelegenheit 
zum freiwilligen Verzicht auf das betreffende Markennutzungsrecht binnen einer Woche 
zu geben, bevor sie gegenüber dem Hersteller das diesem erteilte Markennutzungsrecht 
für den betreffenden Rauchwarnmelder mit soforOger Wirkung widerruN. Der Widerruf 
kann informell vorab in Texrorm erfolgen, bedarf aber zu seiner Wirksamkeit der SchriN-
form. Dieser Widerruf wird mit Zugang beim Adressaten wirksam. Der Widerruf wirkt nur 
für die ZukunN. 

8.5.2 Wird durch Überprüfung eines autorisierten Technischen InsOtuts gemäß Nr. 7.5.3 festge-
stellt, dass ein von diesem autorisierten Technischen InsOtut für einen Rauchwarnmelder 
ausgestelltes Q-ZerOfikat nicht oder nicht mit demselben Inhalt häWe ausgestellt werden 
dürfen, so ist das betreffende Q-ZerOfikat unverzüglich von der Rechtegeberin für ungülOg 
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zu erklären, falls nicht das autorisierte Technische InsOtut das betreffende Q-ZerOfikat zu-
vor selbst gegenüber demjenigen Hersteller, für dessen Rauchwarnmelder es das Q-ZerOfi-
kat zunächst ausgestellt haWe, zurückgezogen hat. Das Zurückziehen eines Q-ZerOfikates 
durch das ausstellende autorisierte Technische InsOtut hat schriNlich zu erfolgen und ist 
jeweils dem betroffenen Hersteller gegen Nachweis zuzustellen sowie der Rechtegeberin 
gleichzeiOg zur Kenntnis zu übermiWeln. 

Die UngülOg-Erklärung eines Q-ZerOfikates durch die Rechtegeberin ist dem betroffenen 
Hersteller sowie dem autorisierten Technischen InsOtut jeweils gegen Zugangsnachweis 
zuzustellen.  

In beiden Fällen sind die betreffenden Q-ZerOfikate in der öffentlich einsehbaren Daten-
bank unkenntlich zu machen oder zu löschen. 

Wird ein Q-ZerOfikat für ungülOg erklärt oder zurückgezogen, erlischt das Markennut-
zungsrecht mit Zugang der entsprechenden MiWeilung beim Hersteller. 

 

8.5.3 Die SankOonierung eines Verstoßes gegen die Markensatzung, diese ergänzenden Festle-
gungen und/oder die ergänzenden Richtlinien nach den BesOmmungen von Nr. 8.5.1 und 
Nr. 8.5.2 hindert die Verhängung einer weiteren, auch darüberhinausgehenden SankOon 
gemäß Nr. 8.8.4 und Nr. 8.8.5 nicht. 

 

Zu 8.6.   Die Berufung ist schriNlich zu erheben. Sie ist an den Vorsitzenden des SankOonsaus-
schusses zu richten und soll mit der schriNlichen Begründung zugleich alle zur Stüt-
zung der Berufung erforderlichen BeweismiWel benennen, nöOgenfalls beigefügt ha-
ben. Die Berufung muss binnen eines Monats nach Zugang einer Entscheidung gemäß 
Nummern 8.2, 8.4, 8.5.1 oder 8.5.2 erhoben sein. Eine verspätet oder entgegen den 
FormvorschriNen erhobene Berufung ist unzulässig. 

 

Zu 8.7. Einrichtung des SankOonsausschusses sowie das Verfahren vor ihm 

8.7.1 Der SankOonsausschuss besteht aus mindestens drei, höchstens sieben Personen, die die 
deutsche Sprache ausreichend beherrschen.  

8.7.2 Die Mitglieder des SankOonsausschusses werden für jeweils 3 Jahre gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Mit jedem Mitglied des SankOonsausschusses schließt der Markeninhaber un-
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verzüglich nach seiner Wahl, im Falle der Nrn. 8.7.6 und 8.7.7 Satz 2 nach seiner Benen-
nung unverzüglich eine schriNliche Vereinbarung über seine TäOgkeit und die gegebenen-
falls zu zahlende Vergütung. Sofern das Mitglied des SankOonsausschusses Vertreter oder 
Mitarbeiter eines Mitgliedsunternehmens des Markeninhabers ist, ist das im Sitzland des 
Markeninhabers für diesen geltende Recht zu beachten; insbesondere darf in solchen Fäl-
len für die Mitwirkung im SankOonsausschuss nur Ersatz für nachgewiesene Auslagen und 
Reisekosten zu Sitzungen und Beratungen des SankOonsausschusses erstaWet werden. 

8.7.3 Zum Vorsitzenden des SankOonsausschusses kann nur eine Person besOmmt werden, die 
die Befähigung zum deutschen Richteramt besitzt und nicht Mitarbeiter  
oder FunkOonsträger eines Mitgliedsunternehmens des Markeninhabers oder der Rechte-
geberin ist. Soweit für den Vorsitz des SankOonsausschusses ein Vertreter im Vorhinein 
besOmmt wird, gelten für eine Berufung in diese PosiOon die Anforderungen und Voraus-
setzungen an den Vorsitz in gleicher Weise. Für die Ausübung des Amts des Vorsitzenden 
des SankOonsausschusses gilt während der gesamten Amtszeit die Bedingung in Satz 1 
entsprechend. 

8.7.4 Der Markeninhaber trägt Sorge dafür, dass die weiteren Mitglieder des SankOonsaus-
schusses (Beisitzer) sowie deren persönlichen Vertreter so ausgewählt werden, dass Erfah-
rungswissen über die Marktpraxis im SankOonsausschuss ausreichend vertreten ist.  

8.7.5 Die Wahl zum Mitglied des SankOonsausschusses ist höchstpersönlich. Vertretung ist nur 
in der Weise zulässig, dass der gewählte, im Falle von Nr. 8.7.7 Satz 2 der benannte per-
sönliche Vertreter die Bearbeitung einer besOmmten Angelegenheit dauerhaN übernimmt 
und bis zur Entscheidung oder zur eigenen dauerhaNen Beendigung der TäOgkeit im Sank-
Oonsausschuss forrührt.  

8.7.6 Ist der Vorsitzende an der Ausübung seines Amtes in einem Verfahren gehindert, ist, so-
weit nicht ein Vertreter im vorherein gewählt wurde, der Präsident des für den Sitz des 
Markeninhabers örtlich zuständigen Oberlandesgerichts berufen, einen geeigneten Ver-
treter zu besOmmen. 

8.7.7 Für die übrigen Mitglieder des SankOonsausschusses werden zugleich mit der Wahl der 
Mitglieder jeweils ein persönlicher Vertreter gewählt, der in einem Verfahren an die Stelle 
des jeweils vertretenen Mitgliedes triW, wenn das vertretene Mitglied an der Ausübung 
seines Amtes nicht nur kurzzeiOg gehindert ist. Fällt auch der persönliche Vertreter aus, so 
hat der Vorstand des Markeninhabers unverzüglich einen geeigneten weiteren Vertreter 
zu benennen; dessen Amtszeit endet mit der Erledigung des Verfahrens, in welchem er 
vom Vorstand benannt wird. 
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8.7.8 Die Mitglieder des SankOonsausschusses sind von Weisungen DriWer, auch solchen des 
Markeninhabers und seiner Gremien sowie der Rechtegeberin unabhängig. Die Mitglieder 
des SankOonsausschusses sind bei ihrer TäOgkeit allein dem Schutz der Marke, der Mar-
kensatzung, diesen ergänzenden Festlegungen und den ergänzenden Richtlinien verpflich-
tet, darüber hinaus an Recht und Gesetz gebunden.  

8.7.9 Der SankOonsausschuss hat, soweit dies nicht bereits zuvor durch die Rechtegeberin ge-
schehen ist, selbst sich um möglichst genaue Klärung des Sachverhaltes zu bemühen. Der 
SankOonsausschuss kann Beweise verwerten, die ihm freiwillig vorgelegt oder zugeleitet 
werden; er kann Zeugen vernehmen, die freiwillig vor ihm erscheinen und aussagen. So-
weit nicht zuvor durch die Rechtegeberin bereits geschehen oder soweit der entschei-
dungserhebliche Sachverhalt nachträglich Änderungen erfahren hat, ist dem betroffenen 
Rechtenehmer durch den SankOonsausschuss ausreichend Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb einer vom SankOonsausschuss zu besOmmenden Frist zu geben. Die 
Stellungnahme kann schriNlich oder in Texrorm erfolgen, ist aber nur formwirksam, wenn 
sie den verantwortlichen Verfasser mit vollem Namen und FunkOon zweifelsfrei erkennen 
lässt. 

Auch die Rechtegeberin und der Markeninhaber sollen während des Verfahrens gehört 
werden. 

8.7.10 Im SankOonsausschuss dürfen an Beratungen und Beschlüssen über eine einzelne An-
gelegenheit jeweils nur solche Personen mitwirken, gegen die keine Bedenken hinsicht-
lich einer etwaigen Befangenheit in Bezug auf die jeweils beratene oder zu entschei-
dende einzelne Angelegenheit bestehen. Die Mitglieder des SankOonsausschusses sind 
verpflichtet, mögliche Bedenken hinsichtlich ihrer persönlichen Unbefangenheit bei Be-
ginn und während der Bearbeitung und Behandlung jeder Angelegenheit in eigener 
Verantwortung jederzeit zu prüfen und den übrigen Mitgliedern des SankOonsaus-
schusses etwaige Anhaltspunkte für solche Bedenken unverzüglich und vollständig mit-
zuteilen. Der Betroffene in einem Verfahren kann jederzeit schriNlich oder zu Protokoll 
den zu begründenden Einwand der Befangenheit gegen einzelne Mitglieder des SankO-
onsausschusses geltend machen. Eine pauschale Ablehnung des SankOonsausschusses 
als solchen ist unzulässig. Der SankOonsausschuss entscheidet über die Ausschließung 
eines Mitglieds von der Mitwirkung an der Bearbeitung und Entscheidung eines Falles 
durch Beschluss seiner übrigen Mitglieder, der jeweils zu begründen, den Beteiligten 
des Verfahrens mitzuteilen und zur Akte zu nehmen ist. Werden alle Mitglieder des 
SankOonsausschusses gleichzeiOg wegen Befangenheit abgelehnt, obliegt die Prüfung 
der BerechOgung des Einwands dem Vorstand des Markeninhabers. 
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8.7.11 Im Übrigen verfährt der SankOonsausschuss nach billigem Ermessen. Er soll sich dabei 
an die VorschriNen der deutschen Zivilprozessordnung anlehnen, soweit dies sachlich 
möglich ist.  

8.7.12 Der SankOonsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit seiner zur Entscheidung 
berufenen Mitglieder durch Beschluss, der schriNlich abzufassen ist. Der Beschluss ist 
zu begründen, wenn er das Verfahren abschließt, insbesondere, wenn gegen den be-
troffenen Rechtenehmer eine SankOon verhängt bzw. die Verhängung einer SankOon 
bestäOgt oder eine verhängte SankOon abgeändert oder aufgehoben wird. Im Übrigen 
können Beschlüsse begründet werden. Verfahrensleitende Beschlüsse können vom 
Vorsitzenden allein erlassen werden und müssen nicht begründet werden.  

8.7.13 Die an einem Verfahren mitwirkenden Mitglieder des SankOonsausschusses sind ver-
pflichtet, über den Inhalt und Verlauf ihrer Beratungen dauerhaN gegenüber jeder-
mann SOllschweigen zu bewahren. Sie haben das Original des Beschlusses zu unter-
schreiben. Das Original des Beschlusses verbleibt in der Verfahrensakte des SankOons-
ausschusses.  

8.7.14 Jeder Beschluss ist dem betroffenen Rechtenehmer in einer AusferOgung zu übermit-
teln. Enthält der Beschluss die Verhängung einer SankOon gegen den betroffenen Rech-
tenehmer, so ist der Beschluss mit Zugangsnachweis an diesen zu übermiWeln. 

8.7.15 Bei Bedarf richtet der Markeninhaber für den SankOonsausschuss eine GeschäNsstelle 
ein, die nicht bei der Rechtegeberin liegen darf. Die GeschäNsstelle, in Ermangelung ei-
ner solchen der Vorsitzende führt die Fallakten und den GeschäNsverkehr mit dem 
SankOonsausschuss einschließlich der organisatorischen Vor- und Nachbereitung der 
Sitzungen, Beratungen und Entscheidungen des SankOonsausschusses. 

8.7.16 Kostentragung und Kostenersatz bei Verfahren vor dem SankOonsausschuss 

a) Soweit der Berufungsführer im Verfahren vor dem SankOonsausschuss mit seinem An-
trag unterliegt, sind ihm in dem das Verfahren abschließenden Beschluss des SankO-
onsausschusses zugleich die Kosten des Verfahrens gemäß dem Umfang seines Unter-
liegens anteilig zugunsten des Markeninhabers aufzuerlegen (Kostengrundbeschluss).  

b) Über die Höhe der erstaWungspflichOgen Kosten ergeht ein gesonderter Beschluss 
durch den Vorsitzenden des SankOonsausschusses auf der Grundlage der von den Be-
teiligten sowie den Zeugen geltend gemachten Kosten. 

c) Zu den berücksichOgungsfähigen Kosten gehören  
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• die auf das betreffende Verfahren bezogenen Kosten der Mitglieder des SankOonsaus-
schusses gemäß deren Vereinbarungen mit dem Markeninhaber, 

• die verfahrensrelevanten notwendigen Kosten und Auslagen des Markeninhabers und 
der Rechtegeberin sowie die im Verfahren vom SankOonsausschuss den geladenen 
oder angehörten Zeugen und beauNragten Sachverständigen entstandenen und von 
diesen geltend gemachten Kosten. 

d) Kosten und Auslagen eines BevollmächOgten oder Beistandes sowie sonsOge Kosten für 
die Vertretung oder Beratung des Berufungsführers gehen, ohne Rücksicht auf den 
Ausgang des Verfahrens, stets zu Lasten des Vertretenen.  

e) Soweit der SankOonsausschuss DriWe wegen der besonderen Bedeutung des Verfah-
rens oder auf Antrag des Berufungsführers oder der Rechtegeberin beilädt, tragen die 
Beigeladenen die ihnen insoweit entstehenden Kosten selbst. 

f)  Im Übrigen sind die zu § 91 der deutschen Zivilprozessordnung entwickelten Grund-
sätze entsprechend anzuwenden. 

8.7.17 Die Verfahrensakten des SankOonsausschusses sind vom Markeninhaber mindestens 
10 Jahre aufzubewahren. Die Frist berechnet sich vom Ende des Jahres an, in welchem 
ein Verfahren rechtskräNig abgeschlossen wurde. 
 

8.8.1 Der betroffene Rechtenehmer kann sich in jeder Lage des Verfahrens gegenüber der 
Rechtegeberin, dem Markeninhaber und im Verfahren vor dem SankOonsausschuss durch 
einen zugelassenen Rechtsanwalt vertreten und begleiten lassen. 

8.8.2 Das Verfahren bei der Rechtegeberin, dem Markeninhaber und vor dem SankOonsaus-
schuss findet in deutscher Sprache staW. Sind Beteiligte der deutschen Sprache nicht oder 
nicht ausreichend mächOg, dürfen sie sich auf eigene Kosten eines Dolmetschers bedie-
nen und einen solchen auch zu einer mündlichen Verhandlung vor dem SankOonsaus-
schuss mitbringen.  

8.8.3 Entscheidungserhebliche Dokumente, die der Rechtegeberin aus dem Verfahren zur Ertei-
lung des Nutzungsrechts an der Gewährleistungsmarke vorliegen und die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, werden nur in die deutsche Sprache übersetzt, soweit dies 
jeweils für notwendig erachtet wird. Weitere Dokumente, die der betroffene Rechteneh-
mer für ein Verfahren vorlegen will, müssen von ihm im Original sowie mit deutscher 
Übersetzung vorgelegt werden.  

8.8.4 Es können mehrere der vorgenannten SankOonen gleichzeiOg verhängt werden. Es können 
mehrere SankOonen auch dergestalt verhängt werden, dass eine weitere SankOon erst 
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nach Auslaufen einer zuvor verhängten SankOon wirksam wird, z.B. für den Fall, dass eine 
gemäß Buchstabe a) verhängte Geldstrafe nicht rechtzeiOg und/oder nicht vollständig ge-
zahlt wird.  

8.9 Die Anrufung des Staatsgerichts ist erst zulässig, nachdem das Verfahren vor dem SankO-
onsausschuss durch ein Endurteil abgeschlossen ist. 

8.10 Die etwaige gerichtliche Durchsetzung und Vollstreckung einer SankOon gemäß Nummern 
8.2, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.8 und 8.8.4 sowie ihre etwaige Verteidigung gegen Angriffe vor 
dem Staatsgericht obliegen der Rechtegeberin. 

8.11 Anwendung der SankOonsregelungen auf autorisierte Technische InsOtute 

Die Regelungen über SankOonen gemäß Nr. 8 der Markensatzung gelten weder unmiWel-
bar noch sinngemäß für autorisierte Technische InsOtute. 

8.12 In SankOonsverfahren können sich der Rechtegeber ebenso wie der betroffene Rechteneh-
mer oder andere Beteiligte mit Ausnahme der Mitglieder des SankOonsausschusses jederzeit 
des Beistands eines in Deutschland vertretungsberechOgten Rechtsanwaltes versichern, der 
die deutsche Sprache beherrschen muss. Ein solcher anwaltlicher Beistand entbindet nicht 
von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen, soweit ein solches im Verfahren vor dem 
SankOonsausschuss angeordnet wurde. 

 

 

RedakOonsstand: 31.03.2021 / Beschluss des Forums BrandrauchprävenOon vom 27.04.2021 
 
Änderung gegenüber der Fassung gemäß Beschluss des Forums BrandrauchprävenOon vom 
14.11.2019 mit RedakOonsstand vom 17.07.2020: Neufassung Nr. 8.11 
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Änderung gegenüber der Fassung vom 31.03.2021: Korrektur 7.4.7:  Nr. 4.10.1 der „Technischen 
Richt-linie zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“) und die Kontrolle der Alarmierung auf 
FunkOon (Nr. 4.10.2 der „Technischen Richtlinie zur Qualitätsprüfung von Rauchwarnmeldern“).  


